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für den Bebauungsplan der Gemeinde ll e c k e n heim , Landkreis 
ieustadt a.deinsvrasse. Bebauung im " Kleinen Sand " , 
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9 2. 
ie zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes, wozu die rläu­ 

terun der ignat;ur gehört, ist in Verbindung mit diesen Erläuterungen 
massgebend für: 
a) die Handhabung de baupolizeilichen Vorschriften (S 20 Abs. l 

uchstbe b u, c, }$ 60 u. 6 des Aufbaugesetzes) 
b) die zu seiner Verwirklichung zutreffenden i/assnahmen zur Ordnung 

des Grund und Boens und der Bebauung, $$ 23 - 59, 6l u. 62 des 
Aufbaugesetzes) 
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• fase,Stellung und Geschosshöhen der baulichen Anlagen, 
l. Von der Bahnhofstrasse gesehen sollen auf dem östlichen ck und 
@ea anschliessenden Bauplatvs, ähnlich dem vorhandenen Gebäude auf dem 
westlichen Ecklatz, zeigescnossie ohn- oder Geschäft6sbau6en in 
offener Baue'se errichte" ver@en. Sie sind mit der raue zur neuen 
Strase, (Verbindungsstrasse zwischen Bahnhofsrasse u, Böhlerstrasse) 
und. 5 m von der Vorartenlinie zurück zu stellen. 
2. Auf den anschliessenden Bauplatz auf der östlichen Geie der neuen 
Strasse letzt;er la vor der besGehenden Bebauung) ist ein einein­ 
halogeschossiges Wohn-- oder Geschäftsgebäude (Kniestockhöhe höchstens 
90 cm) in offener Bauweise zu errichten. Es soll 2 n von der Vorgarcen­ 
linie zurück ges'ellt erlen. 
3. Die gegenüberliegene aulicke (zweit;er auplatz auf der westlichen 
Seite der neuen Strasse) soll durch ein landwirtschaftliches Geb&u . 
mit eineinhalb Geschossen (Gnies;ockhöhe höchstens 9o cm) geschlossen 
weren. Es muss mi' 'em Giebcl r 'rase auf der nördlichen Grund­ 
stücksgrenze und in Flucht der Vorgartenlinie sehen, 
+ Auf die Baulücke in der Mitte der neuen Strasse auf der östlichen 
Seite ist; ein eingeschossiges iohrebäude (gemiiss den vorhandenen 
ohnbauten) in freier Bauweise zu errichten, mit; der Traufs zur 
Strasse und 3 n von der Vorgartenlinie zurück, 
5. Die im Anschluss an die vorhandene Bebauung beiderseits der neuen 
Strasse südlich gelegenen Bauplätze sind mit eineinhalbgeschossigen 
Wohngebäuden (nies;ockhöhe höchstens 9o cm) zu bebauen, deren 
Stellung io folgt sein soll: 
a) auf der östlichen Seite mit der Traufe zur Strasse, 6o cm von der 
nordlichen Grundsvicksgrenze entfernt. Bei Vorgärten stehen die 
tohn;;ebäude 3,5o m zurück. 
b) Der südliche Eckplatz auf der östlichen eite soll mit oinem 
ohn- oder Geschifushause bebaut; weruen, Ausnahmen kann die Baupolize­ 
behörde zulassen, " 
c) auf der westlichen Seite mit; dem Giebel zur Strasse, auf die nörd­ 
liche Grundstücksgrenze gerückt. Bei Vorgärten (siehe Bebauungsplan) 
stehen die Wohnhäuser 3 u, + m zurück. 

$ 3. 
Gestaltung der Iauköroer. 

l· Die Baukörper aller Neu- Um- und Anbauten in dem Bebauungsgebiet [J.nd den benachbarten· Bauten in einem ordentlichen Verhältnis anzu­ 



passen. Entstellende Bauteile, Gliederungen und Verzierungen sind 
unzulässig. eziglich des Materials (Putz, Backsteine, hat;ars;eine 
usw) ist auf die_#iigenart; des Ortsbildes, charakteristische, heimische 
Bauweise und örtliche Überlieferunzen Rücksicht; zu nehmen 
2, An- und Nebenbauten sind nur zulässig, wenn sie in einem angemesse­ 
nen Gröszonvorhält;nis zum ganzen Gebäude sGehen und don Gesaut;eindruck 
nicht; beeintrchtigon, Pultdächer auf der Grenze sind zu vermeiden. 
3. Vor die Bauflaaht; tretende Anlagen für Reklame oder ähnliche Zecke, 
insbesondere Schaukissen oder andere Einrichtunzen die nicht zum or­ 
gaischen Aufbau der Gebäuae gehören, können nur zugelassen werden, 
wenn sie die architektonische irkung des suverkes, des SGrassen- und 
Ortsbildes nicht; stören und den Verkehr nicht behindern. Strassenseiti­ 
ge Antennen und Giebelreklame ist; unzulässig. Lichtreklame ist nur an 
den Geschäftsgebäuden bis zur Erdgeschosshöhe gestattet, 
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Dachform, Dacheigung u.d Dachausbildung. 

l. Im gesamten Bebauungsgebiet sind der Form nach Satteldächer mit 
folgender Neigungs au wählen: o 
a) bei zweigeschossigen Gebäuden ca 4o eigung 
b) bei eineinhalb- und eingeschossigen Gebäuden 50 u. 55° Neigung. 

(vergl lanein;raune· 
2. ±indeckungon, die nach Farbe, ustierung und Stoff die einheitliche 
Gestaltung des Strassenbildes stören, sind nicht zulässig. 
5. Dachaufauen sind auf ein möglichst geringes !fass zu beschränken; 
sie dürfen nicht; grösser sein, als durch die Höhe der Fenster bedingt, 
Die Dachaufbauten dürfen mit ihrer Oberkante nicht höher als 2,50 m 
über dem Fussbo en des Dachgeschosses liegen. Die Dachgesimse dürfen 
durch Dachaufbauten nicht unterbrochen werden, 
4, Die Tonstoröffnungen in den Dachaufbauten müssen der öhe und der 
Breite nach maindostsens um ein Viertel kleiner sein, als diejenigen 
der Hauptgeschosse. 
5, Bei freistehenden Eizalhäusern sind die Kamine so anzuordnen, 
dass sie auf, oder unmittelbar neben dem Dachfirst heraustreten. 
6, Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 3,4 u. 5, kann die 
augenehnigungsbehörde zulassen, wenn sie ia einzelnen 'alle begründet; 
sind. 

$ 5. 
Aussenrände 

l. Die Ausseneände sind i erkstoff, -ut u. Farbe und in der Ver­ 
teilung und Grösse der Fentröfnungon, (d.h, der Verteilung inner­ 
halb der Wandflächen, Aufteilung der Fensterflächen durch Sprossen­ 
ceilung, lenscorläden usw.) de Maßstab des Gebäudes und der Einheit­ 
lichkeit; des Straßenbildes anzupassen. 
2 Für die Aussenände sind nur Putzarten ohne starke /tust;erung oder 
last;ik zugelassen» 
3, Der Farbton soll eiss, naturfarben, oder in hellen Tönen gehalten 
werden. Kalte 'Töne, insbesondere blaue oder violette Farben sind un­ 
zulässig. 

$ 6. 
Einfriedigungen. 

Bei der Errichtung der Einfriedigungen wird die Ausführung äuf 'rund 
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der beigeheftetven Zeichnung als verbindlich vorgeschrieben. 
eskaet-bss- -iskiy--so sind i- aluo liaal au ldi ll; a ia. iota.cbt...top 
i elf egr +öle-y lief uni -lese-eueren ~iol» las} 
in-verselieioe- -iss±-so-iodisss-ss-a- vs -sao,- 0. -iss.deistie 
eugenoolssirosswsssokiiaod. iilos-at- uo +sis- -ou-.uiss.aus. 
2. Auch die Einfriedigungen an den Gun@sticksoiten und Rückseiten 
sollen sich der Umgebung anpasen und dürfen nicht störend wirken» 
Die Baupolizeibehörde kann in gegebenem Hlle lauem, Betonpfosten und 
iaschendraht; verbiet;en 

vie verwirklichun des Bevauuugsplanes hängt von der Gemeinde und den 
den privaven und öffentlichen Bauherr zur Verfügung stvehenden it;­ 
teln ab. Die Kanalisation,der Strasse muss aus finanziellen Gründen 
auf noch nicht; absehvare Zeit; zurückgestellt werden. Es müssen daher 
zunächst rivate einzel- oder gemeinschaftliche Sicker-- und bwasser­ 
anlagen vorgesehen werden. 

Die Satzung tritt am lage ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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Feste stellt: 
Meckenheim, den l4. November 

Der Büzgermeister 
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